
38. RheinischerProuinziallandtag, Protokoll der 7. Sitzung vom 2. Juni 1894 3?

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

mu Samstag den 2. Juni 1894.

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10'/< Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute sind OberbürgermeisterSpiritus und Landrath Linz,
Von dem Herrn Landtagscommissarist die Mittheilung eingegangen,daß der Abgeordnete

Landrath 1)r. Böninger gestorbenist.
Die Versammlung erhebt sich zum ehrenden Andenkeil an den Verstorbenenvon den Sitzen.
Die Tagesordnung wird wie folgt erledigt:
1. Von der Wahlprüfungscommissionwaren betreffs der gegen einige Wahlen zum Pro-

uinziallandtage erhobenen Einsprüche sowie betreffs der Gültigkeitserklärungder übrigen Wahlen
zum Provinziallandtage folgende Anträge gestellt:

„Der Provinziallandtllg wolle:
1. nnter Verwerfung der Einsprücheder KreistagsabgeordnetenFissens und Kniesz

die am 3. April 1894 vom Kreistage zu Saarlouis erfolgte Wahl des Majors a. D.
Schmidt von Schwind und des Landraths Helffeiich als Abgeordnete zum
RheinischenProvinziallandtage für gültig erklären;

2. die Entscheidung über die Einsprüche der Kreistagsabgeordneten Huland und
Genossen sowie des Heinrich Gerhards zu Waldbroel gegen die Gültigkeit der
am 9. April 1894 vom Kreistage zu Waldbroel erfolgten Wahl des Landraths
Lindenberg als Abgeordnetenzum RheinischenProvinziallandtage aussetzen, bis
in dem bei dem Bezirksausschusse zu Köln anhängigen Verwaltungsstreitverfahren
über die Gültigkeitder Wahl des Christian Dützer und des Heinrich Gerhards
als Kreistagsabgeordneterechtskräftig entschieden sein wird;

3. die übrigen Wahlen zum RheinischenProvinziallandtage für gültig erklären".
Es wird nach diesen Anträgen in getrennter Abstimmung, wobei sich für den Antrag

unter 1 die Mehrheit, für 2 die grohe Mehrheit und für 3 Einstimmigkeitergab, beschlossen.
2. Die zu thätigendenErgänzungs- bezw. Ersatzwahlenfür den Prouinzialausschuß fanden g.

dahin statt, daß: ^V^Zs.
») die ausscheidenden sechs Mitglieder und Stellvertreter einstimmigdurch Acclamation

wieder gewählt werden und zwar als:

Mitglieder:
1. GutsbesitzerJakob Destr6e in Esseren, Landkreis Köln,
2. Beigeordneter Dietze in Elberfeld,
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3. Hüttendirektor und CommerzienrathCarl Lueg in Oberhausen,
4. Bürgermeister und GutsbesitzerSchieß in Xanten,
5. Major a. D. und RittergutsbesitzerFreiherr von Wenge-Wulffen zu Haus

Ouerbach bei Mich,
6. Königlicher Kammerherrund Landrath Graf Beissel von Gnmnich zu Schloß

Frens bei Horrem, Kreis Bergheim.

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerJoseph Frings in Hersel,
2. CommerzienrathEmil dc Greifs in Crefeld,
3. Geheimer CommerzienrathWilhelm Scheidt in Kcttwig,
4. RittergutsbesitzerFranz Weidcnfeld in Virkhof bei Glehn,
5. Geheimer CommerzienrathRobert Kesselkaul in Aachen,
6. GutsbesitzerHubert Schlick in Holzweilerbei Erkelenz.

Sodann wird
t>) für das Mitglied des Provinzialausschusses,den verstorbenenBürgermeister a. D.

und GutsbesitzerEich zu Nödingen, dessen Wahlperiode am 1. April 189? abläuft,
der Abgeordnete Graf von Fürstenberg-Stammheim auf Schloß Stammheim
bei Mülheim a, Rhein gewählt.

Letztere Wahl erfolgte mittels Stimmzettel und ist darüber ein besonderesWahlprotokoll
als Anlage I, hier beigefügt.

3. Zu dem Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die Ausgleichung der Ein-
,^. quartierungslast im Frieden,DrucksachcNr. 11, hatte die II. Fachcommission folgenden Antrag gestellt:

M^H,.^ ^^ Provinziallandtag wolle beschließen:
den Provinzialausschuh zu beauftragen, bei den zuständigenBehörden dahin

vorstelligzu werden, daß bei Einquartierungen durchgängig die Verpflegung seitens
des Quartiergebers geleistet wird und der Quarticrwirth seitens des Reichs eine
Vergütung in Hohe der sogenannten Marschverpflegungerhält,

für den Fall, daß diesem Gesuch entsprochenwird, von Seiten der Provinz
bis zu einer völligen Ausgleichung der Manöverlasten von Seiten des Reichs einen
Zuschuß vou 15 Pfcnuig pro Tag und Kopf der Einquartierung an die Quarticr-
wirthe zu gewähren,

die hierzu erforderlichen Mittel nach Maßgabe der allgemeinen Provinzialumlage
zu erheben und damit eine Ausgleichung der Einquartierungslast in den einzelnen
Theilen der Provinz herbeizuführen".

Hierzu waren dem stellvertretendenVorsitzendenfolgende zwei Abänderungsanträge über¬
geben worden:

1. Antrag des AbgeordnetenSchratamv:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. den Provinzialausschuh zu beauftragen, bei den zuständigenBehörden dahin vor¬

stellig zu werden, daß bei Einquartierungen in der Regel die Verpflegung seitens
des Quartiergebers geleistet werde, und der Quartierwirth seitens des Reichs eine
Entschädigung in Höhe der für die Marschverpflegung gegenwärtig bestehenden
Entschädigungssätzeerhalte;
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2. bis zu einem völligen Ausgleiche der Manüverlastcn durch das Reich, zunächst aber
nur auf die Dauer von 3 Jahren den Betrag von 150000 M. jährlich in den
Hanshaltsetat der Provinz einznstellenund nach Maßgabe der allgemeinen Pro-
vinzialumlngc zu erheben,um damit einen Ausgleichder in den einzelnen Theilen
der Provinz so verschiedenen Einquartierungslaft herbeizuführen;

3. die Verthcilung dieser Summe an die Kreise bezw. Gemeinden, sowie die Fest¬
stellungder Grundsätze, nach welchen dieselbe zu erfolgen hat, dem Prouinzial-
ansschusse zu übertragen und demselbenanheimzugeben, bei der ersten Vcrtheilung
auch die Anträge der kreise Bitburg lind Prüm auf Erstattung der ihnen durch
die Einquartierung im Jahre 1893 erwachsenen Leistungen an die Quarticrgeber
zu berücksichtigen."

II. Antrag der AbgeordnetenMerrem und Graf von Brühl:
„Der Provinziallandtag wolle beschlichen, daß in dem Antrage der II. Fachcommission,
betreffend die Ausgleichnng der Einquartierungslast im Frieden, im Absatz 2 die
Worte „für den Fall, daß diefem Gesuch entsprochen wird", in Wegfall kommen".

Bei Eröffnung der Verhandlung wünfcht und erhält zunächst der Herr Landtagscommissar,
OberpräsidentNasse, das Wort, um der Versammlung von der ihm in den letzten Tagen zu¬
gegangenenEntscheidungauf den in der Drucksache Nr. 11 erwähnten, von ihm dein zuständigen
Herrn Minister unterbreiteten Antrag des Prouinzialausschussesvom 13./14. März d. I., betreffend
die von der Militärverwaltung wegen anderweiter Bezahlung der Einquartierungsleistungenbeab¬
sichtigten Probeversuche,Mittheilung zu machen (vergl. stenographischer Bericht), wobei der Herr
Oberpräsidcnt mit Rücksichtauf diefen die Stellung der Reichs- bezw. Staatsregierung zu der
vorliegenden Frage überhaupt näher andeutendenErlaß seinerseitsdie Annahme des Merrem'schen
Abündernngsantrags der Versammlung empfahl.

Im Laufe der Verhandlung beantragt fodann noch der Abgeordnetevon Grand-Rn,
den Antrag der II. Fachcommission wie folgt zu andern:

„Im Absatz 2 die Worte „bis zu einer völligen Ausgleichungder Manöverlasten von
Seiten des Reichs" zu streichenund durch die Worte „bis zum Jahre 189?" zu
ersetze»;

Absatz 3 zu streichen und zu ersetzen durch die Worte: „die erforderlichen Beträge
nach dem Maßstabe der übrigen Provinziallasten besondersumzulegen".

Außerdem stellt noch der AbgeordneteBecker den Antrag:
„Der hohe Provinziallandtag wolle beschließen:

Der Provinziallandtag nimmt mit Dank Kenntniß von der Absicht der Reichs-
militärverwaltung, während der Manöver die Soldaten möglichst nur mit Verpflegung
einzuquartieren,

und beauftragt wiederholt den Provinzialausfchuß, bei dem Herrn Reichskanzler
dahin vorstelligzu werden, daß die Entschädigung der Quartierträger für die Ver¬
pflegung den Selbstkostenentsprechend erhöht wird oder in anderer Weise ein Aus¬
gleich der Einquartierungslast von Reichswegen herbeigeführt wird".

Nach einer längeren geschäftsordnungsmäßigenDebatte über die Reihenfolgeder Frage¬
stellung wird der Gang der Abstimmung auf Beschlußder Versammlung dahin festgestellt, daß
zuerst über den Antrag Becker abgestimmt werden soll mit der Maßgabe, daß im Falle der
Annahme dieses Antrags sämmtliche übrigen Anträge beseitigt seien.
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Der Antrag Necker wird mit großer Majorität angenommenund war der Gegenstand
damit erledigt.

4. Auf den Antrag der I. Fachcommission zu den Petitionen der Rheinischen Stahlwerke
zu Meidcrich-Ruhrort und 15 Aktiengesellschaften, der KölnischenMaschinenbau-Aktiengesellschaft
nnd 11 Aktiengesellschaften :c. um Befürwortung des Antrages bei der Königlichen Staatsregierung,
daß in der Nheinvrovinz, wie dies in allen anderen Provinzen des Staates der Fall ist, auch
den juristischen Personen, Aktiengesellschaften :c, das Recht der Theilnahme an den Gemeindc-
rathswahlen beigelegt werde, mild befchlosfen:

„die genannten Petitionen dem Provinzialausschussezur materiellen Prüfung und
Berichterstattungan den nächstenProvinziallandtag zn überweisen".

5. In dem Gesuch von Aetriebsunternehmcrn an der Straße St. Iohann-Brebach-
Fechingenum Erlaß der Vorausleistungsbetrage bczw, auf Ausdehnungdes Vorausleistnngsgefetzcs
auf die ehemaligenStaatsstraßen hatte die III. Fachcommission beantragt:

„Der Provinziallandtag wolle:
1, den Antrag auf Erlaß der Vorausleistungsbetrage ablehnen;
2. beschließen, an die Königliche Staatsregierung das Ersuchen zu richten, das Voraus¬

leistungsgesetz auf sämmtlicheProvinzialstrahen auszndehnen".
Die Anträge der Fachcommifsionwerden zum Beschluß erhoben.

^. 6. Zu dem Berichte und den Anträgen des Provinzialausschusses,betreffendden Bau
M^H^" eines Schifffllhrtskanals vom Dortmund—Ems-Kanal bis zum Rhein, hatte die Kanalcommission

folgendenAntrag gestellt:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. Die Rheinprovinz verpflichtetsich, für den Fall, daß auf Kosten des Staates eine

Kanalverbindung zwischen dem Dortmund—Emshäfen-Kanal und dem Rhein in der
Gegend von Nuhrort und Duisburg mit Anschlußtanäle» in der Richtung ans
Bochum, Essen, Mülheim a. d. Ruhr und Nuhrort hergestelltwird, der Staats¬
kasse gegenüber
».) für die 3'/2°/«ige Verzinsung von 10 Millionen Mark eine antheilige Gewähr

von ?0«/„ und zwar bis zum jährlichen Hüchstbelrage von 245 000 M. insoweit
zu übernehmen, als die Einnahme aus den zu erhebendenKanalabgaben zur
Verzinsung des gesammtcn aufzuwendenden Vaukapitals mit 3'/2°/u unzu¬
reichendsind;

1>) eine antheilige Gewähr von ?0"/« an einem durch die Kanalabgaben nicht
gedeckten,auf höchstens 50000 M. zu begrenzenden Fehlbetrag der ihrem
Iahresbetrage nach durch den Herrn Minister der öffentlichenArbeiten fest¬
gefetzten Betriebs- und Unterhaltungskosten, also bis zum Höchstbctragevon
35000 M., zu übernehmen.

2. Die vorstehenden Garantieleistungenwerden unter folgenden Bedingungenübernommen:
»,) die nach Tilguug der Unterhaltungs- nnd BetriebskostenverbleibendenUeber¬

schüsse der Vorbezeichneten Kanalstreckewerden auf die 3!/2«/«>ige Verzinfung
der gesammten Vausnmme einschließlich Grundcrwerbskostengleichmäßigver¬
rechnet. Etwaige über die 3'/2"/»ige Verzinsung hinaus sich ergebende Ueber¬
schüsse werden in derselben Weise zur Tilgung der Bausumme beziehungsweise
Verminderung der antheiligen Gewähr der beiden Provinzen verwendet;
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d) der Provinzialverband wird bezüglich der übernommenenLeistungen von den
im H. 110 der Proviuzialordmmg vom 1, Juni 1887 und in den A 20
und 91 des Communal-Abgabengesetzesvom 14. Juli 1893 vorgesehenen Befug¬
nissen der Mehrbelastung einzelner besonders inlerefsirterKreise Gebrauch machen,
wobei die Beschlußfassungüber die Frage, welche Kreise hiernach heranzuziehen
sind, und welche Leistungender Provinzialverband als solcher zu übernehmen
hat, gemäß §- H6 der Provinzialordnung dem Provinziallaudtage mit der
Maßgabe vorbehalten bleibt, daß der Provinzialverband als solcher nicht mehr
als ein Drittel der Gesammt-Garantieleistungenzu tragen hat,

3. Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, eiue auf den Grundlagen der abgelehnten
Kanalvorlage beruhende Gesetzesvorlage dem Laudtage der Monarchie zur verfassungs¬
mäßigen Beschlußfassungin einer der nächsten Sessionen auf's Neue vorzulcgeu".

Es wird über die Anträge der Commissionzusammen abgestimmt und gelangen dieselben
Mit großer Mehrheit zur Annahme.

7. Nach dem Antrage der I. Fachcummissionwird zu folgenden Rechnungen unter
Genehmigungder vorgekommenenEtatsüberschreitungendie Entlastung ertheilt:

1. Rechnungenüber den Hanpt-Etat für 1891/92 und 1892/93.
2. Rechnungen über die Einnahmen und Ausgabe» für den Provinziallandtag, den

Prouinzialausfchuß und die Provinzial-Centralvcrwaltungsbehörde für 1891/92
uud 1892/93.

3. Naturalrechnungen über die Schreibmaterialien der Provinzial-Centraluerwaltung
für 1891/92 und 1892/93.

4. Rechnungen der Wittwen- und Waifcnkasse der Prouinzialbeamtcn für 1891/92
und 1892/93.

5. Rechnungen über den Dispositionsfonds des Prouinziallandtags für 1891/92
' und 1892/93.

6. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1892/93.
< < 7. Rechnungender Prouinzial-Feuer-Societät für 1891 und 1892.

8, Rechnungen über die Ueberschüsse der Provinzial-Feuer-Societät für 1891/92
und 1892/93.

9. Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben der Landesbank für 1890/91
uud 1891/92.

10. Rechnungenüber den Meliorationsfonds für 1891/92 und 1892/93.
11. Rechnungen über den Zinsgewinn des Meliorationsfondsfür 1891/92 und 1892/93.
12. Rechnungen über den Fonds für Meliorationen :c. in den Gebirgsgegenden

(Nothstandsfonds) für 1891/92 und 1892/93.
13. Rechnungen über die Verwaltung der Angelegenheitender niederen landwirth-

schaftlichen Schulen, sowie der Unterstützungsonstiger laudwirthschaftlicherZwecke
für 1891/92 und 1892/93.

14. Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für 1891/92 und
1892/93.

15. Rechnungenüber die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Zwecke für 1891/92
und 1892/93.

16. Rechnungen über den Fonds für Kunst und Wissenschaft für 1891192 und 1892/93.
6
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17. Rechnungen über die Verwaltung der Provinzialmuseen in Bonn und Trier
für 1891/92 und 1892/93.

18. V. und VI. Stückrechnungüber den Neubau des Provinzialmuseums in Bonn.
^, 8. Zum Bericht und Antrag des Provinzialansschusfes,betreffend die anderweiteRegelung

Äo^ ^> Unterstützung des Gemeinde und Kreiswegebuies in der Nheinvrovinz, Drucksache Nr. 17,
hatte die III. Fachcommissionbeantragt:

„I. Der Provinziallandtag wolle entsprechendden Anträgen des Prouinzialausschusfes
uutcr Berücksichtigung nachstehender Aenderungen beschließen:

In den Bestimmungen zur Ausführung o.-s Z. 7 des Reglements für das
Straßenbauwescn in der Nheinvrovinz vom 12. Dcz^mber 1890, betreffenddie
Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues— Anlage I — ist:
1. in §. 5 Absatz b in der vierten Zeile hinter „welche" zu setzen: „in der Regel";
2. in §.11 Absatz a in der zweiten Zeile „Oberaufsichtder technischen Organe"

zu streiche» und dafür zu fetzeu: „tcchnifcher Oberleitung der";
3. in §. 16 in der zweiten Zeile hinter das Wort „dieselben" das Wort „zuerst"

zu setzen.
II. Der Provinziallandtag wolle beschließen,daß an die KöniglicheStaatsregicrung

die Bitte um den baldigen Erlaß eines Wegegesctzes für die Nheinvrovinz ge¬
richtet werde".

Die vorerwähnten Anträge des Provinzialausschusseslauteten:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. das vorgelegteRegulativ zur Ausführung des §. 7 des Reglements für das Straßen-

bauwesen in der Nheinvrovinzvom 12, Dezember1890, betreffend die Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebaues,zu erlassenund

2, zu bestimmen, daß von dem zur Unterstützung des Communalwegebaucsvorgeseheueu
Credite von 350 000 M. für das Etatsjahr 1895,96 dem Fonds ^ 100 000 M.
und dem Fonds L 250 000 M. überwiesenwerden sollen".

Der Abgeordnete Graf und Marquis von und zu Hoensbroech beantragt, in
Nr. II des Commissionsantrags die Worte „um den baldigen Erlaß eines Wegegesetzes für die
Nheinvrovinz gerichtetwerde" zu ersetzen durch: „gerichtet werde, den Entwurf eines Wegegesetzes
für die Nheinvrovinz baldmöglichstdem Provinziallandtag znr Bcgutachtuug vorzulegen".

Es wird zunächst über den Antrag I der Fachcommissionabgestimmt und derselbe mit
großer Mehrheit zum Beschluß erhoben.

Sodann wird über den Antrag II der Fachcommisfion in Verbindungmit dem Amendement
von Hoensbroechabgestimmt und gelangt derselbe einstimmig zur Annahme.

Damit war auch die mit diesem Gegenstand verbundene,unter Nr. 10 der Tagesordnung
aufgeführte Petition der Lokalabthcilung Merzig des landwirtschaftlichen Vereins für Nhcin-
vreuhen um Ueberwcifung derjenigen Geldmittel, die seither als Beihülfe zum Wegebau au die
Gemicnde» gegeben worden sind, in reicherem Maße an die Kreise, als die geeignetenTräger
des Communalwegebcmes,mit der Maßgabe, daß die Kreise Beträge in gleicher Höhe auf¬
wenden, erledigt,

9. In der Drucksache Nr, 19, Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffend
HM^^'^die zur Förderung von Kleinbahnunternehmungengetroffenenund noch zu treffenden Maßnahmen,

waren folgende Anträge enthalten:
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„Der Provinziallllndtag wolle:
I.

1. Die dem Bericht als Anlage I beigefügten „Allgemeinen Bedingungen für die
Vcnntzung von Provinzialstrahen zum Zwecke der Herstellung uud des Betriebes
von Kleinbahnen" vorbehaltlich der in den einzelnenFällen von dein Provinzial-
ausfchusfc zu treffenden Abänderungenals Normen für die Gestattungder Venutzuug
von Provinzialstraßcu gcuehmigeu;

2. beschließen,daß ein Entgelt von den, dem öffentlichen Verkehr dienendenBahnen
nur dann erhoben werden solle, wenn die betreffendeBahn einen Reingewinn von
mehr als 5 °/o abwirft;

3. fcstfetzcn, daß dicfe Vergünstigungen vom 1. April 1895 ab auch den bereits
bestehenden Bahnen unter der Bedingung eingeräumt wcrdcu sollen, daß dieselben
sich bezüglichder Benutzung der Provinzialstraßcn den neuen Bedingungen unter¬
werfen.

II.
zur Förderung von Vahnuntcrnehmungcn den Prouinzialausschuß ermächtigen:
1. auf Autrag derjenigen, für deren Rechnung Bahnen gebaut uud betrieben werden,

gegen eine näher zu vereinbarende Vergütung die Vorarbeiten für deu Bau von
Eisenbahnen oder die Prüfung bereits angefertigter Projekte und Kostenanschläge
durch Organe der Provinzialverwaltung vornehmen zu lassen uud die zu den vor-
gedachtcn Zwecken erforderlichenBeamten anzustellen;

2. Conununlllverbändeu, für deren Rechnung dem öffentlichen Verkehr dienende
Bahnen gebaut uud betrieben werden, die zur orduungsmähigeu Herstellungund
Ausrüstung der Bahn erforderlichenGeldmittel aus Mitteln der Landesbank als
Kreis- oder Gemeindedarlchenzn 3"/« Zinfen uud '/2 "/<> jährliche Tilgung unter
dem Vorbehalte zur- Verfügung zu stellen, daß im Falle das Uuteruehmen eine
höhere Rente abwirft, als zur Zahlung der jeweiligen Zinsen und Tilgung erforderlich
ist, alsdann der Mehrbetrag zur Erhöhung der von dem Communalverbandezu
zahlenden Zinsen bis auf 3'/««/<, und der etwaige weitere Nebcrschuß zur stärkeren
Tilgung zu verwenden ist;

3. dem öffentlichenVerkehr dienenden Nahnunternehmungen, welche in Form von
Aktiengesellschaften oder fonstigcn Unternehmcruerbiudungengegründet sind, die zur
ordnungsmäßigen Herstellung und Ausrüstung der Bahn erforderlichenGeldmittel
bis höchstens zur Hälfte unter denjenigenBedingungen, welche von der Landesbank
jeweilig für Darlehen an ländliche Grundbesitzerfestgesetzt sind, zur Verfügung zu
stellen, falls dieselbenbereit sind, hierfür das ganze Vahnuntcrnehmcnim Sinne des
zur Zeit dem Landtage der Monarchiezur verfassungsmäßigenBeschlußfassung vor¬
liegenden Gesetzentwurfes,„betreffend das Pfandrecht an Priuateifenbahncn uud
Kleinbahnen und die Zwangsvollstreckungiu dieselben" dem Prouinzialverbandezur
ersten Stelle zu verpfänden.

III.
beschließen,die Darlehen durch die Laudesbcmkunter der Bedingung gewähren zu

lasse,,, daß der Provinzialverband der Landesbank gegenüber für eine 3'/«"/«ige
Verzinsung und eine >/2 "/«ige Tilgung der Darlehen zu 3 insoweit aufzukommen



44 38. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der ?. Sitzung vom 2, Juni 1894.

hat, als diese Beträge von den Unternehmungen bezw. Darlehnsschuldnernselbst
nicht aufgebracht werden.

IV.
festsetzen, daß die Gesmumtsumme der Darlehen zu 2 und 3 vor weiterer Beschluß¬

fassung des Provinziallandtages 12 000 000 M. nicht übersteigendarf.

V.
festsetzen, daß vom 1. April 1894 ab ein besonderer Eisenbahnfondsin der im Berichte

unter O, V. angegebenen Weise gebildet und zur Dotiruug desselben60 000 M.
aus dem Fouds für den Neubau von chanfsirten Wegen entnommen, sowie zur För¬
derung von Vahnunternehmungen in der vorstehendunter II. bezeichneten Weise
verwendet werde; und endlich

VI.
den Prouinzialausschuß beauftragen, jedem Prouinziallandtage eine Uebersichtüber

den Eisenbahnfonds vorzulegen".
Die verstärkte III. Fachcommissionbeantragte:

„Der Provinziallandtag wolle den Anträgen des Provinzialausschussesentsprechend
unter Berücksichtigung nachstehenderAenderungen beschließen:
1. In dem Antrage I Ziffer 2 ist in der dritten Zeile „6«/«" statt „5«/<>" zu setzen.
2. In dem Antrage II Ziffer 1 ist in der zweiten Zeile hinter „Vergütung" einzu¬

schalten „ausnahmsweise auch".
3. In dem Antrage II Ziffer 2 sind in der zweiten Zeile die Worte „und betrieben"

zu streichenund in der fünften Zeile hinter dem Worte „Falle" die Worte „und
folange" zuzusetzen.

4. In demselben Antrage, Ziffer 3 ist dem Schlüssezuzusetzen:„bezw. eine dahin¬
gehende Verpflichtung für dcu Fall der Verabschieduugdes Gesetzes in dein Dar-
lehnsvertrage zu übernehmen".

5. In dem Antrage III Zeile 3 ist der Zahl „3" noch „«/«" hinzuzusetzen und der
Antrag folgendermaßenzu fassen:

„die Darlehen durch die Landesbank unter der Bedingung gewähren zu
lassen, daß der Provinzialverband der Landesbankgegenüberfür eiue 3>/2 "/«ige
Verzinsung und eine '/2 «/«ige Tilguug der vor unter II Nr, 3 erwähnten
sowie für '/2°/° Zinsen der Darlehen zu 3°/» in soweit aufzukommen
hat u. s. w.".

6. In der Anlage I ist die Ueberschrift wie folgt zu fassen:
„AllgemeineBedingungen für Benutzung von Provinzialstraßen, die in Ver¬
waltung und Unterhaltuug der Provinz stehen, zu Kleinbahnen".

7. Die in diesen Bedinguugeu enthaltenen Fremdwörter sind möglichst zu beseitigen,
so daß beispielsweisein §. 13 al. 6, Zeile 2 an Stelle „Macadamistrung" „Be¬
schotterung" und an Stelle „Reparatur" „Ausbesserung", in §. 14 Zeile 1 an
Stelle „Reparatur" ebenfalls „Ausbesserung", ebendaselbstin al. 2 Zeile 1 an
Stelle „Chausseebäume"„Straßenbäume" gesetzt wird; in §. 19 Zeile 6 an Stelle
„concurrirender", in §. 21 Absatz 2 Zeile 1 und 2, an Stelle „Kaution", „Effekte».
Kaution" u. s. w. deutsche Bezeichnungengesetzt werden.
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8. In §. 5 der Anlage I (AllgemeineBedingungen) sind in der dritten Zeile hinter
„herlaufen" die Worte: „auf kürzere Strecken" zuzusetzen.

9. Ebendaselbst in 8-6«, sind in der ersten Zeile hinter „Generalstabskarte" die
Worte „oder Kreiskarte" zuzusetzen.

10. Ebendaselbst in §. 13 sind in der dritten Zeile die Worte „allen Neuaulagen",
damit diese mehr hervorgehobenwerden, in Sperrdruck zu drucken, in Zeile 4 sind
dem ersten Wörtchen „eine" die Worte: „durch diese Anlagen erfolgte"vorzusetzen
und in derselbenZeile die Worte „durch die Bahnanlage" zu streichen.

11. Ebendaselbstist der §. 16 ganz zu streichen.
12. Die folgenden Paragraphen sind mit entsprechend richtigen Zahlen zu versehen.
13. Der zu dem §. 16 gehörige Nanddruckist demjenigendes §. 18 zuzusetzen, so daß

letztererdie nachfolgendeFassung erhalt:
„Haftpflicht des Unternehmers und Verpflichtung zur nachträglichenBesei¬
tigung von Uebelständen".

14. Ebendaselbst in §. 20, dem neuen §. 19, ist in der zweiten uud dritten Zeile
statt „5«/»" „6 °/°", in der vierten Zeile sind hinter das letzte Wort „Entgelt",
die Worte „in der Regel" und in der elften Zeile hinter das Wörtchen „des",
die Worte „verwendeten Anlage-Kapitals, sowie des" zu setzen.

15. Ebendaselbstin §. 22, dem neuen §. 21, sind in der ersten Zeile hinter „10 Jahren"
die Worte „jedoch nicht vor dem 1. Januar 1925" zu setzen.

16. Ebendaselbst in §. 23, dem neuen F. 22, al. 2 ist in der ersten Zeile in Folge
Fortfalls des §. 16 und dementsprechendanderer Nummerirung der folgenden
Paragraphen, statt „§. 22" „§. 21" zu fetzen.

Die Anträge der Fachcommissionwerden durch sn dloo-Annahme zum Beschluß erhoben.
Damit war die Tagesordnung der heutigen Schlußsitzungerledigt.
Der stellvertretende Vorsitzende macht dem Herrn Landtagscommissar die Mit¬

theilung, daß die Geschäftedes Landtags beendet seien.
Der Herr Landtagscommissar richtet eine kurze Ansprachean die Versammlung, an

deren Schluß er auf Grund des §. 26 der Provinzialordnung den 38. Prouinziallandtag der
Rheinprovinz für gefchlofsen erklärte.

Der stellvertretende Vorsitzende bringt ein dreifaches Hoch auf Seine Majestät den
Kmser und König aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr.)
V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Die Schriftführer:
Ianhen. Spiritus. Linz.

Anlage I.

Anlage zu dem Protokolle über die Sitzung des Prouiuziallllndtllgs vom 2. Juni 1894.
Verhandelt Düsseldorf, den 2. Juni 1894.

In der heute unter dem Vorsitze des stellvertretenden Vorsitzenden, Landrath z, D.
Ianßen, abgehaltenen Sitzung des Prooinziallandtags wurde die Ersatzwahl eines Mitgliedes
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des Prouinzialciusschussesan Stelle des verstorbenen Bürgermeisters a. D. und Gutsbesitzers
Eich zu Vödingen vorgenommen wie folgt:

Zunächst erfolgte die Bildung des Wahluorstandes.
Die Versammlung wählte zu dem Zweckezu BeisitzernOberbürgermeisterSpiritus

und Landrath Linz.
Der stellvertretende Vorsitzende ernannte den ersteren zum Protokollführer und con-

stitnirte sich sodann der Wahlvorstand.
Auf dem Tische, an welchem der Wahlvorstand Platz genommen hatte, wurde eine

Wahlurne aufgestellt, nachdem der Wahlvorstand sich überzeugt hatte, dah dieselbe leer sei.
Hierauf wurde zur Wahl geschritten.

Der vom stellvertretenden Vorsitzenden hierzu beauftragte Beisitzer, Landrath Linz,
rief die Namen der Wähler in der Reihenfolgeder als Wählerliste dienenden alphabetischen Liste der
Landtags-Mitglieder auf. Die aufgerufenenWähler traten einzeln an den Tisch, an welchem der
Wahlvorstand sah, lind warfen ihren Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne. Der Beisitzer,
Landrath Linz, vermerktedie erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben dem Namen
desselben in der Wählerlist» ein Zeichen machte. Der Aufruf ergab die Anwesenheit von
133 Mitgliedern, welche sämmtlich abgestimmthaben.

Nach Bcendiguug des Aufrufs richtete der stellvertretende Vorsitzende die Frage
an die Versammlung, ob uoch ein Wähler seinen Stimmzettel abzugebenhabe. Als sich Niemand
meldete, erklärte er die Abstimmung für geschlossen.

Die Stimmzettel wurden hierauf uou dem stellvertretenden Vorsitzenden einzeln aus
der Wahlurne entnommen, eröffnet und die darauf verzeichnetenNamen verlesen, während der
Protokollführer, OberbürgermeisterSpiritus, die verlesenenNamen laut zählte.

Der Protokollführer uahm zugleich den Namen jedes Einzelnen, welcher Stimmen erhielt,
in das Protokoll auf uud vermerkte neben dein Namen jede zugefalleneStimme.

Die Zahl der abgegebenen Stimmen, welche sämmtlich für gültig erklärt wurden,
betrug 133.

Es haben erhalten:
Graf von Fürstenberg-Stammheim ... 71 Stimmen
Bürgermeister Dick ...........

zusammenwie vor 133 Stimmen.
Die absolute Mehrheit beträgt 6? Stimmen.
Da Graf von Fürstenberg-Stammheim die absolute Stimmenmehrheit erhalten

hatte, wurde derselbe vom stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung als gewählt
bekannt gemacht.

Der Gewählte erklärte sich auf Befragen zur Annahme der Wahl bereit.
Gegenwärtiges Wahlprotokollist von dem Wahlvorstande vollzogen und sind die Stimm¬

zettel demselbenbeigefügt worden.
V. w. o.

Der stellvertretendeVorsitzende: Der Beischer: Der Protokollführer und Beisitzer:
Ianhen. Linz. Spiritus.
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